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Entscheid Versicherungsgericht, 19.09.2024

Art. 6 UVG. Art. 24 UVG. Verneinung des adaquaten Kausalzusammenhangs
allfalliger psychischer resp. nicht hinlanglich objektivierbarer Beschwerden.
Bei Erreichen des medizinischen Endzustands in Bezug auf die vorliegend
relevante somatische Problematik konnte die Integritatsentschadigung,
welche in ithrer Hohe nicht zu beanstanden ist, gesprochen werden.
Abweisung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des
Kantons St. Gallen vom 19. September 2024, UV 2023/73). Das
Bundesgericht ist auf die Beschwerde nicht eingetreten 8C_634/2024.

Entscheid vom 19. September 2024
Besetzung

Prasidentin Christiane Gallati Schneider, Versicherungsrichterin Mirjam Angehrn und

Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiber Markus Lorenzi
Geschaftsnr.

UV 2023/73

Parteien

A,

Beschwerdefiihrerin,

vertreten durch Rechtsanwaltin lic. iur. Dina Raewel, Raewel Advokatur,
Gotthardstrasse 52, 8002 Zrich,
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gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Fluhmattstrasse 1, Postfach
4358, 6002 Luzern,

Beschwerdegegnerin,
Gegenstand
Integritatsentschadigung

Sachverhalt

A.

A.a. A.___ (nachfolgend: Versicherte) war seit dem 16. Mai 2019 mit einem Pensum von
80 % als Mitarbeiterin Assembly Uber die B.___ angestellt und dadurch bei der
Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (nachfolgend: Suva) gegen die Folgen von
Unféllen versichert. Am 11. Dezember 2019 meldete die Arbeitgeberin, dass die
Versicherte am 30. November 2019 eine Treppe hinuntergefallen sei und sich dabei die
linke Schulter gebrochen habe (Suva-act. 2; Schaden-Nr. XXXXXXX; in der Folge
werden die Suva-Akten aus diesem Dossier zitiert, soweit nicht ausdricklich auf eine

andere Schaden-Nr. verwiesen wird).

A.b. Geméss CT-Untersuchungsbericht der Radiologie des Spitals C.___ vom 1.
Dezember 2019 zog sich die Versicherte beim Treppensturz eine mehrfragmentére,
gering dislozierte Humeruskopffraktur links sowie eine mehrfragmentére, nach dorsal
abgekippte Fraktur der proximalen Phalanx von Dig. IV und eine eingestauchte, nahezu
undislozierte Fraktur der Basis der mittleren Phalanx von Dig. IV des linken Fusses mit

Subluxationsfehlstellung im PIP von Dig. IV zu (Suva-act. 18-2, 18-7).

A.c. Am 7. Dezember 2019 begab sich die Versicherte nach einem Sturz auf die linke
Schulter im Rahmen eines téatlichen Angriffs (Suva-act. 19-3) notfallméssig erneut ins
Spital C.___. Dabei zeigte sich die Humeruskopffraktur in einer am 9. Dezember 2019
durchgefiihrten radiologischen Untersuchung unverandert zur Voruntersuchung ohne
Zeichen einer sekundaren Dislokation (Suva-act. 18-5). Mit Austrittsbericht vom 8.

Dezember 2019 wurden unter anderem eine fragliche frontobasale Contusionsblutung
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(7. Dezember 2019) nach tatlichem Angriff, eine proximale 3-Fragment-Humerusfraktur
links und eine mehrfragmentére Fraktur des Caput der proximalen Phalanx von Dig. IV
diagnostiziert (Suva-act. 19). Die Versicherte entschied sich flr eine konservative
Therapie der Humeruskopffraktur (Suva-act. 49-2 f.) und liess sich physiotherapeutisch
behandeln (vgl. u.a. Suva-act. 27, 35, 41).

A.d. Am 17. Dezember 2019 teilte die Suva der Versicherten mit, dass sie fur die
Folgen des Schadenfalls vom 30. November 2019 die Versicherungsleistungen

(Heilbehandlungs- und Taggeldleistungen) erhalte (Suva-act. 11).

A.e. Mit Sprechstundenbericht vom 22. Juni 2020 hielten die Orthopaden des Spitals
C.___ nach einer (weiteren) Bildgebung des linken Schultergelenks eine praktisch
vollstdndige Konsolidation der ehemaligen Fraktur mit zwischenzeitlich auch ossérer
Uberbriickung des Calcar fest. Teilweise verspiire die Versicherte weiterhin Schmerzen
bei Uberkopfbewegungen, weshalb noch fiir weitere vier Wochen eine 100%-ige
Arbeitsunfahigkeit ausgestellt werde. Ab dem 18. Juli 2020 kdnne die Arbeit mit

wdchentlicher Steigerung um jeweils 20 % wiederaufgenommen werden (Suva-act. 57).

A.f. Bei persistierenden Schmerzen bei Uberkopfbewegung und Retroversion des
Armes wurde am 2. Juli 2020 eine MRT Arthrographie des linken Schultergelenks
(volldigitales Ultra-Highfield und High-Resolution 3-Tesla) durchgeflihrt. Diese ergab
Zeichen einer Bursitis subakromialis, MR-tomographisch noch nicht vollstandig
konsolidierte Frakturlinien, keine héhergradige Fehlstellung bei geringer ad latus
Dislokation des Tuberculum majus nach distal und keine Arthrose (Suva-act. 77). Die
die Versicherte seit dem 30. Juni 2020 behandelnde Dr. med. D.___, FMH Orthopédie
und Traumatologie, Arztehaus E.___, verordnete weiterhin Physiotherapie (Suva-act.
82). Der Versicherten wurde noch immer eine 100%-ige Arbeitsunfahigkeit attestiert
(vgl. u.a. Suva-act. 84, 94, 102).

A.g. Bei Missempfindungen an der linken Hand und am gesamten linken Arm wurde die
Versicherte von Dr. med. F.___, Facharzt fur Neurologie FMH, zertifizierter
medizinischer Gutachter SIM, am 23. Dezember 2020 untersucht. Im Bericht vom 5.
Januar 2021 fUhrte dieser aus, dass die von der Versicherten geklagten
Missempfindungen keinem radikulédren oder peripher-neurogenen Verteilungsmuster

folgten. Manifeste neurologische Ausfélle seien nicht feststellbar (Suva-act. 115).
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A.h. Bei anhaltenden Beschwerden am linken Arm/an der linken Hand wurde am 4.
Marz 2021 eine QST - Quantitative sensorische Testung im Kantonsspital St. Gallen
(KSSG), Kilinik flir Neurologie, durchgeflihrt. Diese ergab gemass Bericht vom 7. April
2021 keine Hinweise auf das Vorliegen eines CRPS (komplexes regionales
Schmerzsyndrom). Eine (inkomplette) periphere Nervenldsion wurde als denkbar
erachtet und Hinweise auf periphere und auch zentrale Sensibilisierungsprozesse
wurden als mdglich beschrieben. Die (strukturellen) Veranderungen an der linken Hand
wurden als eher nicht im Zusammenhang mit dem urspringlichen Trauma bzw. dem
aktuellen Schmerzsyndrom gesehen und es wurde eine handchirurgische Vorstellung
empfohlen (Suva-act. 135). Am 14. April 2021 wurde eine MRT der Wirbelsaule
(Halswirbelsaule [HWS])/Plexus links durchgeflihrt. Diese ergab keinen Hinweis auf eine
Pathologie des Plexus cervicobrachialis, lediglich diskrete degenerative Veranderungen
der HWS ohne Nachweis einer Kompression neuronaler Strukturen, eine minimale
Signalstérung des Musculus infraspinatus am scapuléaren Ursprung, primar im Sinne
einer diskreten Ansatztendinose zu interpretieren und im Ubrigen ein normales Signal
und Volumen der Muskulatur des Schulterglrtels ohne Hinweis auf eine Neuritis des
Plexus (Suva-act. 157). Im Sprechstundenbericht flr neuromuskulére Erkrankungen
des KSSG, Klinik flr Neurologie, vom 1. Juli 2021 ist festgehalten, dass sich keine
Hinweise auf eine neurogene Ursache der beklagten Beschwerden finden liessen. Eine
Somatisierungsstorung riicke differentialdiagnostisch in den Vordergrund. Auf eine
zentrale Genese hétten sich in der Untersuchung (mit EMG/ENG) vom 26. Mai 2021

keine dezidierten Anhaltspunkte ergeben (Suva-act. 163).

A.i. Mit Bericht vom 2. August 2021 diagnostizierte Dr. med. G.___, Facharzt Plastische

und Handchirurgie, Spital H.___, eine posttraumatische Ringbandstenose D3/4 links
(Suva-act. 174). Mit Beurteilung vom 5. August 2021 erachtete Dr. med. I.__,
Fachérztin Allgemeine Innere Medizin, Versicherungsmedizinerin der Suva, die
Ringbandspaltung D3/4 links fur nicht unfallkausal (Suva-act. 176). In der Folge
verneinte die Suva eine Leistungspflicht in Bezug auf die Behandlung und die geplante

Operation am linken Finger (Suva-act. 180).

A.j. Mit Bericht vom 16. September 2021 erachtete der behandelnde Dr. med. J.__,
Innere Medizin FMH, Arztehaus E.___, den medizinischen Endzustand als noch nicht
erreicht. Eine Weiterfuhrung der Physiotherapie sei sinnvoll und indiziert (Suva-act.
185).
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A.k. Am 8. November 2021 wurde die Versicherte von Dr. I.____ untersucht. Mit Bericht
vom 9. November 2021 diagnostizierte die Versicherungsmedizinerin aus unfallkausaler
Sicht intermittierende Restbeschwerden und eine leicht verminderte Beweglichkeit der
linken Schulter und eine abgeheilte mehrfragmentére Fraktur der Endphalanx Dig. IV
Fuss links. Als nicht unfallkausal diagnostizierte sie unter anderem die A1-
Ringbandstenose Dig. Ill und IV Hand links sowie degenerative
Halswirbelsdulenveranderungen mit Osteochondrosen HWK 5/6 und HWK 6/7,
Diskusbulging HWK 5/6. Sie erachtete den medizinischen Endzustand in Bezug auf die
unfallkausale Problematik flir erreicht. Die Humerusfraktur sei konsolidiert, von Seiten
der Muskelkraft bestehe noch ein diskretes Defizit. Durch weitere alltagsnormale
Belastungen werde das Kraftdefizit erwartungsgemass noch zunehmen und sich
vollends symmetrisch zeigen. Diese Beurteilung gelte ab dem Untersuchungstag. In
adaptierter, wie auch in der angestammten Téatigkeit (vgl. dazu den Nachtrag vom 25.
November 2021 in Suva-act. 205), sei ein ganztagiger Arbeitseinsatz weiterhin
zumutbar. Als unfallbedingte Restfolge beschrieb Dr. I.___ eine diskret eingeschrankte
Elevation von 20° gegentiber der gesunden Seite, jedoch deutlich tUber der 120° Marke.
Ein relevanter Integritdtsschaden sei somit bei nicht erheblich eingeschrankter
Elevation nicht ausgewiesen. Die Arthrosetabelle sei nicht anzuwenden, da keine
intraartikuldre Fraktur stattgefunden habe und eine arthrotische Ausbildung nicht zu

erwarten sei, auch zukunftig nicht (Suva-act. 198).

A.l. Mit Schreiben vom 9. Dezember 2021 teilte die Suva der Versicherten mit, dass
entsprechend der kreisarztlichen Beurteilung der Endzustand erreicht sei. Damit
wurden die Heilbehandlungsleistungen enden. Ab dem 1. Februar 2022 wirden die

Taggeldleistungen eingestellt (Suva-act. 209-1).
B.

B.a. Am 3. Oktober 2022 meldete die Kantonale Arbeitslosenkasse St. Gallen einen
Unfall vom 28. August 2022. Gemass eigenen Ausflhrungen ist der Versicherten eine
Holztafel auf die linke, im Jahr 2019 gebrochene Schulter geknallt (Suva-act. 1;
Schaden-Nr. XXXXXX).

B.b. Am 6. Oktober 2022 teilte die Suva der Versicherten mit, dass sie fiir die Folgen
des Nichtberufsunfalls vom 28. August 2022 Versicherungsleistungen
(Heilbehandlungs- und Taggeldleistungen) erhalte (Suva-act. 3 Schaden-Nr. XXXXXX).
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B.c. Am 27. Februar 2023 wurde eine Arthrographie vor der MRT sowie eine direkte
MR-Arthrographie der linken Schulter durchgefiihrt. Diese zeigten eine in leichter
subkapitaler Einstauchung vollstandig konsolidierte vormalige, proximale 3-Segment-
Humerusfraktur links, keine neue Fraktur, eine moderate Omarthrose links mit
degenerativen Veranderungen der Rotatorenmanschette, insbesondere eine
Tendinopathie der Supraspinatus-, Infraspinatus- und Subscapularis-Sehne, eine AC-
Gelenksarthrose links sowie intakte Bizepssehnen und ein intaktes Labrum glenoidale
(Suva-act. 271).

B.d. Mit Beurteilung vom 23. Mérz 2023 fiihrte Dr. |.___ aus, dass das Ereignis vom 28.
August 2022 grundsétzlich keine Arbeitsunfahigkeit zur Folge habe, in Anbetracht des
Vorschadens, welcher ebenfalls Suva-versichert sei, die Behandlungsdauer fir die
erlittene Prellung aber auf drei Monate festzusetzen sei. Anhaltende Beschwerden nach
diesem Zeitpunkt waren dann wieder auf den Unfall vom 30. November 2019
(Schaden-Nr. XXXXXX) zu nehmen (Suva-act. 233).

B.e. Mit Beurteilung vom 24. Méarz 2023 schatzte Dr. |.___ den Integritdtsschaden fiir
die verbliebene Beeintrachtigung aus dem Unfallereignis vom 30. November 2019 auf
10 %. Entgegen der arztlichen Beurteilung vom 9. November 2021 habe sich
mittlerweile nach Zuzug einer 3-Segment-Humerusfraktur eine méssige Omarthrose
links eingestellt. Diese musse retrospektiv infolge Einstauchung, Dezentrierung und
konsekutiver Fehlbelastung des Humeruskopfes als unfallkausale Schadigung

angenommen werden. Die Schadigung sei erheblich und andauernd (Suva-act. 237).

B.f. Ebenfalls am 24. Marz 2023 teilte die Suva der Versicherten mit, dass die Folgen
des Ereignisses vom 28. August 2022 (Schaden-Nr. XXXXXX) spéatestens per 31. Marz
2023, im Sinne einer voribergehenden Verschlimmerung eines Vorzustands, abgeheilt
seien. Die noch verbleibenden Beschwerden seien auf das Ereignis vom 30. November
2019 zurlckzuflhren (Suva-act. 239).

B.g. Mit Verfiigung vom 29. Marz 2023 sprach die Suva der Versicherten fir die
verbliebene Beeintrachtigung aus dem Unfall vom 30. November 2019 bei einem
Integritdtsschaden von 10 % eine Integritatsentschadigung von Fr. 14'820.-- zu (Suva-
act. 244).

B.h. Gegen die Verfigung vom 29. Marz 2023 erhob die Versicherte, vertreten durch

Rechtsanwaéltin Dina Raewel, Zurich, am 15. Mai 2023 Einsprache und stellte folgende
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Antrage: 1. Es sei die Verfligung der Suva vom 29. Marz 2023 dahingehend
abzuandern, dass der Versicherten mindestens eine 20 % Integritdtsentschadigung
auszurichten sei. 2. Es sei das Verfahren zur Ausrichtung der definitiven
Integritatsentschadigung zu sistieren, bis der medizinische Endzustand erreicht sei. 3.
Es seien der Versicherten weiterhin das Taggeld auszurichten sowie deren
Behandlungskosten (insbesondere Arzt und Physiotherapie) zu Ubernehmen. 4.
Eventualiter sei die Versicherte in schulterorthopédischer, neurologischer und
psychiatrischer Hinsicht zu begutachten. 5. Subeventualiter sei die Ausrichtung einer
mindestens 20 % IV-Rente zu prifen. 6. Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolge
zu Lasten der Suva. 7. Es seien der Versicherten flr dieses Verfahren sowie die

anwaltliche Vertretung die unentgeltliche Prozesspflege zu gewahren (Suva-act. 251).

B.i. Bei anhaltend durch Dr. J.___ attestierten Arbeitsunfahigkeiten zu 100 % (vgl. u.a.
Suva-act. 252, 255) und verordneten Physiotherapien (vgl. u.a. Suva-act. 261, 263)
leistete die Suva, wieder bezugnehmend auf den Unfall vom 30. November 2019, ab 1.
April 2023 Taggelder (vgl. zur Taggeldibersicht bezluglich der Schaden-Nr. XXXXXX
Suva-act. 270) und Heilbehandlung.

B.j. Mit Bericht vom 10. Mai 2023 fuihrte Dr. med. K.___, Facharzt fir Neurologie, nach

einem Untersuch am 8. Mai 2023 zusammenfassend aus, dass die bisherigen klinisch

neurologischen und bildgebenden Untersuchungen ohne wegweisend pathologische
Auffalligkeiten geblieben seien. Auch vom Verhalten her zeige sich bei der Versicherten
keine Funktionseinschrankung des linken Arms. Dieser werde gleichmassig wie der
rechte Arm durchbewegt. Daher gehe er, wie schon die vorhergehenden Kollegen, von
einer Somatisierungsstérung bei Status nach initialem Treppensturz aus (Suva-act.
250).

B.k. Am 15. Mai 2023 beantragte die Rechtsvertreterin der Versicherten in Bezug auf
den Unfall vom 28. August 2022, es seien ihr auch nach dem 31. Mérz 2023
Versicherungsleistungen auszurichten, eventualiter sei sie in halswirbelsdulen- bzw.
schulterorthopéadischer und neurologischer Hinsicht zu begutachten (Suva-act. 53
Schaden-Nr. XXXXXX). Mit Verfiigung vom 24. Mai 2023 hielt die Suva an ihrem
Entscheid gemass Mitteilung vom 24. Marz 2023 fest (vgl. vorstehende lit. B.f; Suva-
act. 59 Schaden-Nr. XXXXXX). Diese Verfligung blieb unangefochten.
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C.

Mit Entscheid vom 3. November 2023 wies die Suva die Einsprache vom 15. Mai 2023
gegen die Verfigung vom 29. Marz 2023 betreffend den Unfall vom 30. November
2019 (vgl. vorstehende lit. B.h) ab, soweit sie darauf eintrat (Suva-act. 286).

D.

D.a. Gegen den Einspracheentscheid vom 3. November 2023 liess die Versicherte
(nachfolgend: Beschwerdeflihrerin), weiterhin vertreten durch Rechtsanwaltin Raewel,
mit Eingabe vom 7. Dezember 2023 Beschwerde erheben mit folgenden Antrégen: 1.
Es sei der Einspracheentscheid der Suva (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) vom 3.
November 2023 aufzuheben. 2. Es sei der Beschwerdeflhrerin eine
Integritatsentschadigung von mindestens 20 % auszurichten. 3. Es sei das vorliegende
Verfahren zu sistieren, bis der medizinische Endzustand erreicht und die effektive Héhe
der Integritatsentschadigung beurteilt werden kann. 4. Alles unter Kosten- und
Entschadigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin. In prozessualer Hinsicht
stellte Rechtsanwéltin Raewel den Antrag, es sei der Beschwerdeflihrerin die
unentgeltliche Prozessflihrung zu bewilligen und ihr in der Person der

Unterzeichnenden eine unentgeltliche Prozessbeisténdin zur Seite zu stellen (act. G 1).

D.b. In der Beschwerdeantwort vom 31. Januar 2024 beantragte die
Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde, die Bestatigung des
Einspracheentscheids vom 3. November 2023 sowie die Ablehnung des eventualiter

gestellten Sistierungsantrags (act. G 5).

D.c. Am 5. Februar 2024 wurde dem Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen

Rechtsverbeistdndung durch Rechtsanwaéltin Raewel entsprochen (act. G 6).

D.d. In der Replik vom 18. Méarz 2024 liess die Beschwerdeflhrerin vollumfanglich an

ihren Antragen und Begrtindungen festhalten (act. G 10).

D.e. Die Beschwerdegegnerin verzichtete auf eine umfassende Duplik und reichte am
19. April 2024 eine kurze Stellungnahme ein. Darin erneuerte sie ihren Antrag auf
Abweisung der Beschwerde und verwies insbesondere auf ihre Ausfiihrungen im

Einspracheentscheid und in der Beschwerdeantwort (act. G 14).

© Kanton St.Gallen 2026 Seite 8/17



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

D.f. Am 23. April 2024 teilte die verfahrensleitende Versicherungsrichterin den Parteien
mit, dass eine Sistierung des Beschwerdeverfahrens nicht erforderlich sei. Ein weiterer
Schriftenwechsel sei nicht mehr vorgesehen und die Beschwerde werde nun beurteilt
(act. G 15).

D.g. Mit Eingabe vom 13. Mai 2024 hielt Rechtsanwaltin Raewel an ihnrem
Sistierungsantrag fest (act. G 16).

D.h. Mit Schreiben vom 15. Mai 2024 hielt die verfahrensleitende Richterin an ihrem

Entscheid, wonach eine Sistierung nicht angezeigt sei, fest (act. G 17).

D.i. Auf die Begriindungen in den einzelnen Rechtsschriften sowie den Inhalt der
Ubrigen Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwagungen

eingegangen.

Erwagungen

Anfechtungsgegenstand der vorliegenden Beschwerde bildet der Einspracheentscheid
vom 3. November 2023 (Suva-act. 286), welchem die Verfligung vom 29. Méarz 2023
(Suva-act. 244) zugrunde liegt. Mit dieser hat die Beschwerdegegnerin dem
Beschwerdeflhrer eine Integritatsentschadigung basierend auf einer
Integritatseinbusse von 10 %, herriihrend/begriindend aus dem Unfall vom 30.
November 2019, zugesprochen. Auf einspracheweise zusatzlich geltend gemachte
Versicherungsleistungen (vgl. dazu im Sachverhalt lit. B.h) ist die Beschwerdegegnerin
im Einspracheentscheid vom 3. November 2023 mangels Anfechtungsgegenstands
nicht eingetreten (Suva-act. 286 S. 4 Ziff. 1). In der Beschwerde vom 7. Dezember 2023
beanstandet die Beschwerdeflhrerin nur noch Punkte in Bezug auf die
Integritatsentschadigung (Zeitpunkt der Beurteilung der Integritatsentschadigung/Hohe
der Integritatsentschadigung). Diese Punkte stehen nachfolgend zur Beurteilung.

2.

2.1. Nach Art. 6 Abs. 1 des Bundesgesetzes liber die Unfallversicherung (UVG; SR
832.20) werden Leistungen der Unfallversicherung bei Berufsunfallen,
Nichtberufsunféllen und Berufskrankheiten gewéhrt, soweit das Gesetz nichts anderes
bestimmt.
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2.2. Nach Gesetz und Praxis ist der Fall unter Einstellung der voriibergehenden/
temporéren Leistungen (Taggeld- und Heilbehandlungsleistungen) und Prifung des
Anspruchs auf eine Invalidenrente abzuschliessen (sogenannter Fallabschluss), wenn
allféllige Eingliederungsmassnahmen der IV abgeschlossen sind und von der
Fortsetzung der arztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des
Gesundheitszustandes der versicherten Person mehr erwartet werden kann
(sogenannter medizinischer Endzustand; vgl. Art. 19 Abs. 1 UVG). Erleidet die
versicherte Person durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schadigung der
korperlichen, geistigen oder psychischen Integritéat, so hat sie Anspruch auf eine
angemessene Integritatsentschadigung (Art. 24 Abs. 1 UVG). Die
Integritatsentschadigung wird mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein
Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der arztlichen Behandlung gewahrt (Art.
24 Abs. 2 UVG). Ein Integritatsschaden gilt als dauernd, wenn er voraussichtlich
wahrend des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht. Er ist erheblich,
wenn die kérperliche, geistige oder psychische Integritat, unabhangig von der
Erwerbsfahigkeit, augenfallig oder stark beeintrachtigt wird (Art. 36 Abs. 1 der
Verordnung Uber die Unfallversicherung [UVV; SR 832.202]). Voraussehbare
Verschlimmerungen des Integritdtsschadens werden angemessen berlcksichtigt.
Revisionen sind nur im Ausnahmefall méglich, wenn die Verschlimmerung von grosser
Tragweite ist und nicht voraussehbar war (Art. 34 Abs. 4 UVWV).

2.3. Anspruchsvoraussetzung fur jegliche Leistungen der Unfallversicherung bildet die
Unfallkausalitat. Eine Leistungspflicht des Unfallversicherers besteht demnach nur fir
Gesundheitsschaden, die natlrlich und adaquat kausal mit einem versicherten
Unfallereignis zusammenhangen (André Nabold, N 48 ff. zu Art. 6, in: Marc Hurzeler/
Ueli Kieser [Hrsg.], Bundesgesetz Uber die Unfallversicherung, Kommentar zum
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2018 [nachfolgend zitiert: KOSS UVG];
André Nabold, Bundesgesetz tber die Unfallversicherung [UVG], in: Hans-Ulrich
Stauffer/Basile Cardinaux [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 5. Aufl. 2024, S. 56). Der Beweis des natirlichen
Kausalzusammenhangs wird in erster Linie mittels der Angaben medizinischer
Fachpersonen geflhrt. Die Frage nach dem adaquaten Kausalzusammenhang obliegt
dem Rechtsanwender (KOSS UVG-Nabold, N 53 zu Art. 6; Nabold, a. a. O., S. 58 und
61; Urteil des Bundesgerichts vom 12. Mai 2021, 8C_15/2021, E. 7.3). Die Adaquanz
spielt im Sozialversicherungsrecht als rechtliche Eingrenzung der sich aus dem
natdrlichen Kausalzusammenhang ergebenden Haftung des Unfallversicherers im
Bereich organisch objektiv ausgewiesener Unfallfolgen praktisch keine Rolle, da sich
hier die adaquate weitgehend mit der natirlichen Kausalitat deckt (BGE 140 V 358 E.
3.2). Sind dagegen die Unfallfolgen organisch nicht (hinreichend) fassbar, ist eine
eigenstandige Adaquanzbeurteilung durchzufiihren. Dabei ist vom augenfalligen
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Geschehensablauf auszugehen, und es sind je nachdem weitere unfallbezogene
Kriterien einzubeziehen. Hat die versicherte Person beim Unfall eine Verletzung erlitten,
welche die Anwendung der Schleudertrauma-Rechtsprechung rechtfertigt, so sind
hierbei die durch BGE 134 V 126 ff. E. 10 préazisierten Kriterien massgebend. Ist diese
Rechtsprechung nicht anwendbar, so sind grundsétzlich die Adaquanzkriterien, welche
fur psychische Fehlentwicklungen nach einem Unfall entwickelt wurden (BGE 115V
140 E. 6¢/aa; sogenannte Psycho-Praxis), anzuwenden (vgl. Urteil des Bundesgerichts
vom 29. Mai 2012, 8C_849/2011, E. 2, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
Anzufligen bleibt, dass die Adaquanz zwischen einem Schreckereignis ohne (relevante)
kérperliche Verletzungen und den nachfolgend aufgetretenen psychischen Stérungen
nach der allgemeinen Formel (gewdhnlicher Lauf der Dinge und allgemeine
Lebenserfahrung) zu beurteilen ist (BGE 129 V 177).

3.

Wie in Erwagung 1 festgehalten, steht der Zeitpunkt der Beurteilung des
Integritdtsschadens hinsichtlich des Unfalls vom 30. November 2019 zur Diskussion.
Die Beschwerdeflhrerin beméangelt eine hinreichende Klarung in Bezug auf das
Erreichen des medizinischen Endzustands der Unfallfolgen, womit die
Integritdtsentschédigung nicht zuverldssig habe festgesetzt werden kénnen.

4,

4.1. In somatischer Hinsicht hat die Beschwerdeflhrerin am 30. November 2019 eine
Humeruskopffraktur links sowie Frakturen an der proximalen und mittleren Phalanx von
Dig. IV links erlitten (vgl. im Sachverhalt lit. A.b). Am 7. Dezember 2019 kam es zu einer
Retraumatisierung der linken Schulter, welche keine objektivierbare Verschlechterung
zeitigte (vgl. im Sachverhalt lit. A.c). Mit Bericht vom 9. November 2021 diagnostizierte
Dr. I.___ aus unfallkausaler Sicht intermittierende Restbeschwerden und eine leicht
verminderte Beweglichkeit der linken Schulter sowie abgeheilte Frakturen der
Endphalanx IV am linken Fuss (vgl. im Sachverhalt lit. A.k; Suva-act. 198). Von weiteren
Behandlungsmassnahmen kénne Uberwiegend wahrscheinlich keine namhafte
Verbesserung des medizinischen Zustands erwartet werden. Die Humerusfraktur sei
konsolidiert, von Seiten der Muskelkraft bestehe noch ein diskretes Defizit. Durch
weitere alltagsnormale Belastungen werde das Kraftdefizit erwartungsgemass noch
zunehmen und sich vollends symmetrisch zeigen. Mit der Untersuchung (8. November
2021) sei der medizinische Endzustand erreicht (Suva-act. 198-8). Die Beurteilung von
Dr. l.___ beruht auf einer eingehenden persénlichen Untersuchung, ist flr die streitigen
Belange umfassend und erging in Kenntnis der Vorakten sowie in Wirdigung der
Bildgebung und der geklagten Beschwerden. Insgesamt sind keine Anhaltspunkte
erkennbar, dass bis zum Untersuchungszeitpunkt objektiv wesentliche Tatsachen nicht
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bertcksichtigt worden wéren. Geringe Zweifel an der Beurteilung sind nicht erkennbar
und werden somatischerseits auch nicht geltend gemacht. Entsprechend ist ohne
weiteres darauf abzustellen, namentlich auch in Bezug auf den medizinischen
Endzustand in korperlich objektivierbarer Hinsicht bei bildgebend ausgewiesener
Konsolidierung der Frakturen und Fehlen einer ausgewiesenen nervalen/
neurologischen Problematik (Suva-act. 198-8). Entsprechend konnte der
Integritdtsschaden in Bezug auf die anhaltenden somatischen Unfallrestfolgen,
grindend auf dem Ereignis vom 30. November 2019, zuverlassig beurteilt werden.

4.2. Am hinlanglichen Nachweis des Erreichens des medizinischen Endzustands in
Bezug auf die objektivierbaren Unfallrestfolgen per Ende des Jahres 2021 &ndert zum
einen nichts, dass die Beschwerdegegnerin erst gestltzt auf die Einschatzung von Dr.
I.___ vom 23. Mérz 2023 eine Integritatsentschadigung bei besserer Erkenntnis resp.
unfallkausaler Entwicklung einer Ormarthrose (vgl. Suva-act. 233-1, 237), welche Dr.
I.___ beiihrer Beurteilung vom 9. November 2021 nicht voraussah (Suva-act. 198-9),
gesprochen hat (revisionsweise im Sinne von Art. 36 Abs. 4 UVV). Nichts zu ihren
Gunsten abzuleiten vermag die Beschwerdefuhrerin zudem aus dem Umstand, dass
die Beschwerdegegnerin Uber den 31. Marz 2023, damit Gber den rechtskraftig
verfligten Fallabschluss in Bezug auf den Unfall vom 28. August 2022 (Schaden-Nr.
XXXXXX; vgl. dazu im Sachverhalt lit. B.f und B.k) wieder bezugnehmend auf den Unfall
vom 30. November 2022 Taggelder erbracht hat (vgl. die Taggeldibersicht in Suva-act.
270-3 f.). Ob die Taggelder im Sinne eines Rickfalls nach Art. 11 UVV und erneuter
Arbeitsunfahigkeit geleistet wurden oder Kulanzgriinde ausschlaggebend waren, kann
in diesem Verfahren dahingestellt bleiben. Bei Annahme eines Ruckfalls hatte die
Beschwerdegegnerin die temporéren Versicherungsleistungen wieder bis zum
Erreichen des medizinischen Endzustands zu leisten und im Zeitpunkt des
(Ruck-)Fallabschlusses erneut Uber die Dauerleistungen (Rente und [Erhéhung der]
Integritatsentschadigung) zu befinden. Am Erreichen des medizinischen Endzustands
im Grundfall in Sachen Schaden-Nr. XXXXXX und der in zeitlicher Hinsicht zuverlassig
beurteilbaren Integritdtsentschddigung in somatischer Hinsicht &ndert ein allfalliger
Ruckfall jedenfalls nichts.

4.3. Als Zwischenfazit ist demnach festzuhalten, dass in Bezug auf die somatischen
Unfallfolgen der medizinische Endzustand im Sinne von Gesetz und Rechtsprechung
am 8. November 2021 (versicherungsmedizinischer Untersuchungszeitpunkt) erreicht
war und einem Fallabschluss mit Einstellung der temporéren Versicherungsleistungen
(im Sinne von Art. 19 Abs. 1 UVG) sowie Prifung einer Integritdtsentschadigung (Art. 24
Abs. 2 UVG) nicht entgegenstand. Aufgrund dieser Ausfihrungen braucht nicht gepruft
zu werden, ob das Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 9. Dezember 2021 (Suva-
act. 209-1 f.), in welchem diese der Beschwerdeflihrerin mitteilte, dass bei Erreichen
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des medizinischen Endzustands und 100%-iger Arbeitsfahigkeit die
Versicherungsleistungen enden wirden, mangels Intervention innert Jahresfrist
rechtliche Wirksamkeit erlangt hat.

5.

Nachdem die Beschwerdefuhrerin in ihren Rechtsschriften geltend macht, es bestehe
auch eine unfallkausale psychische resp. nicht hinlanglich objektivierbare Problematik,
welche weiterer Abklarungen bedurfe und einem Fallabschluss mit Prifung der
Integritdtsentschédigung entgegenstehen kdnnte, ist im Folgenden darlber zu
befinden.

5.1. Gemass Aktenlage steht eine Somatisierungsstérung zur Diskussion (vgl. dazu die
Arztberichte in Suva-act. 163 und 250 [Sachverhalt lit. A.h und B.j]). Wie in Erwégung
2.3 festgehalten, bedarf es in Bezug auf die nicht hinl&nglich objektivierbaren
Beschwerden einer eigenstandigen Adaquanzprifung. In Bezug auf den Unfall vom 30.
November 2019 hat diese nach der Psycho-Praxis zu erfolgen, nachdem weder ein
Schleudertrauma der HWS noch ein dquivalenter Verletzungsmechanismus
aktenkundig sind. In Bezug auf das Ereignis vom 7. Dezember 2019 kommt die
allgemeine Adaquanzformel zur Anwendung.

5.2. Ein addquater Kausalzusammenhang besteht, wenn dem Unfall eine massgebende
Bedeutung fir die Entstehung der nicht (hinreichend) objektivierbaren bzw.
psychischen Beschwerden zukommt. In objektivierter Betrachtungsweise werden die
Unfélle nach ihrer erfahrungsgemassen Eignung, psychische Beschwerden zu
bewirken, eingeteilt in banale und leichte Unfélle einerseits, schwere Unfélle
andererseits und in einen dazwischenliegenden Bereich der mittelschweren Unfélle. Bei
banalen Unféllen kann der addquate Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und
psychischen Gesundheitsstérungen in der Regel ohne weiteres verneint werden, weil
auf Grund der allgemeinen Lebenserfahrung davon ausgegangen werden kann, dass
ein solcher Unfall nicht geeignet ist, einen invalidisierenden psychischen
Gesundheitsschaden zu verursachen. Bei einem schweren Unfall, welcher
rechtsprechungsgemass indes nur selten angenommen wird (vgl. dazu Nabold,

a. a. 0., S. 66), ist der adaquate Kausalzusammenhang in der Regel zu bejahen, denn
nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung
sind solche Unfélle geeignet, invalidisierende psychische Gesundheitsschaden zu
bewirken. Bei Unféllen im mittleren Bereich lasst sich die Frage, ob ein adaquater
Kausalzusammenhang besteht, nicht aufgrund des Unfalls allein schlissig
beantworten. Vielmehr sind weitere, objektiv fassbare Umstande, welche unmittelbar
mit dem Unfall im Zusammenhang stehen oder als direkte bzw. indirekte Folge davon
erscheinen, in eine Gesamtwirdigung einzubeziehen. Die wichtigsten Kriterien sind
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dabei besonders dramatische Begleitumstidnde oder besondere Eindriicklichkeit des
Unfalls; die Schwere oder besondere Art der erlittenen Verletzung, insbesondere ihre
erfahrungsgemasse Eignung, psychische Fehlentwicklungen auszulésen; ungewodhnlich
lange Dauer der arztlichen Behandlung; kdrperliche Dauerschmerzen; arztliche
Fehlbehandlung, welche die Unfallfolgen erheblich verschlimmert; schwieriger
Heilungsverlauf und erhebliche Komplikationen sowie Grad und Dauer der physisch
bedingten Arbeitsunfahigkeit (BGE 115V 138 ff. E. 6 f.). Um die adaquate Kausalitat
bejahen zu kénnen, mussen nicht alle Umstande gegeben sein. Bei einem
mittelschweren Unfall im Grenzbereich zu den schweren Ereignissen genlgt ein
Kriterium (vgl. Nabold, a. a. O., S. 71). Ansonsten mussen mehrere unfallbezogene
Kriterien bejaht werden kdnnen, falls keinem Kriterium besonderes Gewicht zukommt.
Bei mittelschweren Unféllen im engeren Sinn geniigen drei Adaquanzkriterien, bei
Unféllen im mittleren Bereich an der Grenze zu den leichten Unféllen sind hingegen vier
Adaquanzkriterien zu erflllen (vgl. Urteile des Bundesgerichts vom 29. Januar 2010,
8C_897/2009, E. 4.5, und vom 7. Dezember 2009, 8C_487/2009, E. 5 mit Hinweis; vgl.
ferner Nabold, a. a. O., S. 67 ff.). Bei der Prifung der Adaquanzkriterien sind die Folgen
der organisch nicht ausgewiesenen Beschwerden nicht in die Beurteilung
miteinzubeziehen (vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 28. April 2010,
8C_903/2009, E. 4.6).

5.3. Gemass hdchstrichterlicher Rechtsprechung handelte es sich bei den Ereignissen
vom 30. November 2019 (Treppensturz) und 7. Dezember 2019 (Sturz mit
Retraumatisierung der linken Schulter) héchstens um mittelschwere Unfallereignisse im
engeren Sinne, weshalb es zur Bejahung der Adaquanz allfélliger psychischer
Beschwerden der Erflllung von drei Adaquanzkriterien in einfacher Form oder eines,
wenn ihm besonderes Gewicht zufallt, bedarf. Das Kriterium besonders dramatischer
Begleitumstande oder besonderer Eindrlicklichkeit der Unfélle kann ohne weiteres
verneint werden. Bei den Unféllen hat die Beschwerdeflihrerin auch keine Verletzungen
erlitten, welche erfahrungsgemass geeignet waren, psychische Fehlentwicklungen
auszulésen. Auch eine ungewdéhnlich lange Dauer der auf die somatischen Leiden
zielenden &rztlichen Behandlung, eine arztliche Fehlbehandlung oder ein schwieriger
Heilungsverlauf und erhebliche Komplikationen sind nicht erkennbar (vgl. zu den
Voraussetzungen fir die Erflllung dieser Kriterien Nabold, a.a.O., S. 73 ff., mit
zahlreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung). Ob die Kriterien der kérperlichen
Dauerschmerzen und des Grads und der Dauer der physisch bedingten
Arbeitsunfahigkeit erfillt sind, kann offenbleiben. Selbst bei einer Bejahung wéren
hochstens zwei Adaquanzkriterien in einfacher Form erflillt, was nicht zur Annahme der
Adaquanz fuhrt.
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5.4. In der Annahme, dass es sich beim Ereignis vom 7. Dezember 2019 (geltend
gemachte Tatlichkeit; vgl. im Sachverhalt lit. A.c) um einen Unfall im Sinne eines
Schreckereignisses gehandelt hat (vgl. dazu BGE 129 V 179 E. 2.1), wéren anhaltende
psychische Beschwerden nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen
Lebenserfahrung ohne weiteres zu verneinen. Umstande, welche die Annahme eines
adaquaten Kausalzusammenhangs zwischen dem Ereignis vom 7. Dezember 2019 und
einer anhaltenden psychischen Problematik (Uber den 8. November 2021 hinaus)
begriinden kdnnten, sind jedenfalls nicht ersichtlich (vgl. zur Kasuistik und den hohen
Anforderungen an den Kausalzusammenhang nebst vielen das Urteil des
Bundesgerichts vom 11. Juli 2011, 8C_168/2011, E. 5.3 f., mit Hinweisen).

5.5. Gestutzt auf vorstehende Ausfliihrungen kommt weder dem Ereignis vom 30.
November 2019 noch jenem vom 7. Dezember 2019 Uberwiegend wahrscheinlich
massgebende Bedeutung flr die Entstehung allfalliger psychischer resp. organisch
nicht (hinreichend) fassbarer Beschwerden zu. Diese wéren damit — sofern Gberhaupt
hinlanglich diagnostiziert und in natirlichem Kausalzusammenhang — mangels
adaquaten Kausalzusammenhangs nicht in die Leistungsbeurteilung nach UVG
miteinzubeziehen und sind damit fir den Zeitpunkt der Prifung der
Integritatsentschadigung nicht von Relevanz. Damit bleibt es mit Verweis auf die
vorstehende Erwagung 4 beim hinldnglichen Nachweis des medizinischen Endzustands
in Bezug auf die kausalen (somatischen) Unfallrestfolgen und die
Integritatsentschadigung konnte zuverlassig festgesetzt werden.

6.

Zu beurteilen bleibt die H6he des Anspruchs auf eine Integritdtsentschadigung in
Bezug auf das Ereignis vom 30. November 2019. Bezliglich des Ereignisses vom 7.
Dezember 2019 steht aus somatischer Sicht unbestrittenermassen keine
Integritatsentschadigung zur Diskussion. Eine allféllige psychische/nicht hinlanglich
objektivierbare Problematik ist mangels Kausalitdt — wie unter Erwéagung 5 ausgefihrt —
nicht in die Beurteilung des Integritdtsschadens miteinzubeziehen. Die
Beschwerdegegnerin sprach der Beschwerdeflihrerin gestiitzt auf die Beurteilung von
Dr.1.___ vom 24. Méarz 2023 (Suva-act. 237) eine Integritatsentschadigung basierend
auf einem Integritdtsschaden von 10 % zu.

6.1. Die Integritatsentschadigung wird entsprechend der Schwere des
Integritdtsschadens abgestuft. Bei gleichem medizinischem Befund ist der
Integritdtsschaden flr alle Versicherten gleich; er wird abstrakt und egalitdr bemessen.
Spezielle Behinderungen der betroffenen Person bleiben dabei unbericksichtigt. Die
Bemessung des Integritdtsschadens hangt somit nicht von den besonderen
Umstanden des Einzelfalls ab; es geht vielmehr um die medizinisch-theoretische
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Ermittlung der Beeintrachtigung der kérperlichen und/oder geistigen Integritat, wobei
subjektive Faktoren ausser Acht zu lassen sind (vgl. die Urteile des Bundesgerichts
vom 14. Januar 2021, 8C_658/2020, E. 2.2, und vom 23. April 2014, 8C_49/2014, E.
4.3, je mit Hinweisen). Nach Art. 36 Abs. 2 UVV wird die Integritatsentschadigung
gemass den Richtlinien des Anhangs 3 zur UVV bemessen. Dieser Anhang enthalt eine
als gesetzméssig erkannte, nicht abschliessende Skala. Die medizinische Abteilung der
Suva hat in Weiterentwicklung der bundesrétlichen Skala zuséatzliche
Bemessungsgrundlagen in tabellarischer Form (sogenannte Feinraster) erarbeitet.
Diese Tabellen enthalten Richtwerte, mit denen die Gleichbehandlung aller Versicherten
gewahrleistet werden soll; sie sind mit dem Anhang 3 zur UVV vereinbar (BGE 124 V 32
E. 1.b f. mit Hinweis).

6.2. Dr. |.___ fUhrte in ihrer Beurteilung vom 24. Méarz 2023 aus, entgegen ihrer
arztlichen Beurteilung vom 9. November 2021 habe sich mittlerweile nach Zuzug einer
3-Segment-Humeruskopffraktur eine massige Omarthrose links eingestellt. Diese
musse retrospektiv infolge Einstauchung, Dezentrierung und konsekutiver
Fehlbelastung des Humeruskopfes als unfallkausale Schadigung angenommen
werden. Die Schadigung sei erheblich und andauernd. Massgebend fiir die Schatzung
des Integritdtsschadens sei die Suva-Tabelle 5, Integritdtsschaden bei Arthrosen. Dort
werde bei méassiger Omarthrose eine Entschadigung von 5 bis 10 % angegeben.
Aufgrund der Kernspintomographie erscheine eine Entschadigung von 10 %
angemessen (Suva-act. 237). Diese Einschatzung von Dr. |.___ leuchtet sowohl
beziglich Herleitung als auch Hohe des Integritdtsschadens vollumfanglich ein. Sie
beruht auf der aktuellen Bildgebung vom 27. Februar 2023 (Suva-act. 271), welche eine
moderate Omarthrose links zum Vorschein brachte, und stimmt mit der Suva-Tabelle 5
Uberein. Wie unter vorstehender Erwagung 5 ausgefiihrt, ist eine allfallige nicht
somatische Problematik mangels Kausalzusammenhangs bei der Schatzung des
Integritdtsschadens ausser Acht zu lassen resp. nicht in die Beurteilung
miteinzubeziehen. Eine Erhdéhung der Integritdtsentschadigung steht damit nicht zur
Diskussion. Die Streitsache ist nach dem Gesagten spruchreif, womit sich weitere
Abklarungen ertbrigen und der Sistierungsantrag der Beschwerdeflihrerin hinféllig
geworden ist. Die Beschwerde ist abzuweisen.

7.

7.1. Nach dem Gesagten ist der angefochtene Einspracheentscheid vom 3. November
2023 nicht zu beanstanden und die dagegen erhobene Beschwerde abzuweisen.

7.2. Gerichtskosten sind mangels gesetzlicher Grundlage im UVG keine zu erheben
(vgl. dazu Art. 61 lit. o' ATSG).

© Kanton St.Gallen 2026 Seite 16/17



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

7.3. Der Staat bezahlt zufolge unentgeltlicher Rechtsverbeistdndung die Kosten der
Rechtsvertretung der Beschwerdeflhrerin. Die Parteientschadigung wird vom
Versicherungsgericht festgesetzt und ohne Ruicksicht auf den Streitwert nach der
Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen (Art.
61 lit. g ATSG). In der Verwaltungsrechtspflege betragt das Honorar vor
Versicherungsgericht nach Art. 22 Abs. 1 Honorarordnung (HonO; sGS 963.75)
pauschal Fr. 1'500.-- bis Fr. 15'000.--. In der vorliegend zu beurteilenden
Angelegenheit erscheint eine pauschale Parteientschadigung von Fr. 4'000.--, wie in
vergleichbaren Fallen Ublich, angemessen. Die Parteientschadigung von Fr. 4'000.-- ist
um einen Funftel zu kirzen (Art. 31 Abs. 3 des Anwaltsgesetzes [AnwG; sGS 963.70]).
Somit entschadigt der Staat die Rechtsvertreterin der Beschwerdeflhrerin pauschal mit
Fr. 3'200.-- (inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer). Eine Partei, der die
unentgeltliche Rechtspflege gewéhrt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald
sie dazu in der Lage ist (Art. 123 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO; SR
272] in Verbindung mit Art. 99 Abs. 2 des Gesetzes Uber die Verwaltungsrechtspflege
[VRP; sGS 951.1]).

Entscheid

im Zirkulationsverfahren gemass Art. 39 VRP

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.

Der Staat entschéadigt die Rechtsvertreterin der Beschwerdefiihrerin zufolge
unentgeltlicher Rechtsverbeistdndung mit Fr. 3'200.-- (einschliesslich Barauslagen und
Mehrwertsteuer).

© Kanton St.Gallen 2026 Seite 17/17



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 19.09.2024
	Art. 6 UVG. Art. 24 UVG. Verneinung des adäquaten Kausalzusammenhangs allfälliger psychischer resp. nicht hinlänglich objektivierbarer Beschwerden. Bei Erreichen des medizinischen Endzustands in Bezug auf die vorliegend relevante somatische Problematik konnte die Integritätsentschädigung, welche in ihrer Höhe nicht zu beanstanden ist, gesprochen werden. Abweisung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 19. September 2024, UV 2023/73). Das Bundesgericht ist auf die Beschwerde nicht eingetreten 8C_634/2024.
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